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Spätester Termin für die Übermittlung: 15. Mai


An das Referat Inklusion 
der deutschen Bildungsdirektion
eingescannt per E-Mail (LASIS-Adresse)
mit Kopie des Personalausweises

referat-inklusion@provinz.bz.it

Vordruck „Mitteilung der Kontinuitätsaufhebung auf Antrag“ (Beschluss Nr.186/2023, Art.6, in geltender Fassung)
	
Ich, Mitarbeiterin/Mitarbeiter für Integration


	
	mit unbefristetem Arbeitsverhältnis
	
	ODER
	
	mit befristetem Arbeitsverhältnis über die Rangordnung

	
Zu- und Vorname                                                Dienstsitz
	
Geburtsdatum
	
Matrikel-Nr.

	
	
	
	

	erkläre hiermit, den Antrag auf Kontinuitätsaufhebung mit folgender Begründung zu stellen:


 aus schwerwiegenden Gründen (Entscheidung obliegt der zuständigen Organisationseinheit der Bildungsdirektion)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 104/1992

 wegen Dienstabwesenheit wurde nie mit dem Kind oder dem Schüler/der Schülerin gearbeitet

	



Anmerkungen:
In den oben genannten Fällen kann das Integrationspersonal bis zum 15. Mai schriftlich die Aufhebung der Kontinuitätsverpflichtung mit entsprechender Dokumentation und Begründung für das darauffolgende Schuljahr beantragen.
Der Antrag um Aufhebung ist definitiv, sofern die Stelle laut Artikel 5 unverändert bleibt, mit der Folge, dass das Integrationspersonal zur Stellenwahl ohne Rücktrittsrecht geht. 
Das unbefristete Intergrationspersonal wird in den 2. Teil (Versetzung auf Antrag) der Versetzungsrangordnung eingereiht. Das befristete Integrationspersonal wählt aufgrund seiner Rangordnungsposition.


	Datum
	Unterschrift des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin für Integration

	
	




	Landhaus 8, Rittner Straße 13  39100 Bozen
Tel. 0471 41 21 40  Fax 0471 41 21 48
http://www.provinz.bz.it/personal/themen/schulpersonal.asp
kindergartenpersonal.personalematerne@pec.prov.bz.it
kindergartenpersonal@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215
	
	
	
	Palazzo 8, via Renon 13  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 21 40  Fax 0471 41 21 48
http://www.provincia.bz.it/personale/temi/437.asp
kindergartenpersonal.personalematerne@pec.prov.bz.it
personale.scuole.materne @provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215
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